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Das Verfahren des Jugendamtes Stuttgart 

gemäß §8a SGB VIII

bei Verdacht auf sexualisierte  Gewalt an  

und unter Kindern und Jugendlichen

Hilfeprozess Management

Jutta Braungart 

Dipl.Sozpäd./IeF im Kinderschutz

Landeshauptstadt Stuttgart – Jugendamt

Abteilung Kita/Schulkind

Inklusionsbeauftragte 
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• Hohe Emotionalität des Themas

• Extra hierfür ausgebildete Fachkräfte /IeF

mit langjähriger Erfahrung in

Kinderschutzfällen 

• Regelmäßige Fallbesprechungen und 

Reflexion, Fortbildungen

• Standardisiertes Verfahren seit 1996

Warum ein gesondertes Verfahren in 

Fällen sexualisierter Gewalt
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• HPM erfüllt die vom Gesetzgeber 

vorgesehene Funktion der - insoweit 

erfahrenen Fachkraft (IeF) - nach §8a 

SGBVIII, wenn es um das Thema 

sexualisierte Gewalt/Missbrauch an und 

unter Kindern und Jugendlichen geht.

Rolle und Auftrag des HPM 
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• Kontinuierliche Qualitätsentwicklung des 

Verfahrens 

• Monatliche HPM Runden zum Austausch 

und Reflexion von Fallverläufen, der 

eigenen Rolle und der Beratungsqualität 

• Klausurtage zur fachlichen 

Weiterentwicklung, Supervision 

Einbindung HPM
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• Derzeit 55 % Stellenanteile verteilt auf               

8 Mitarbeiter*innen aus unterschiedlichen 

Abteilungen des Jugendamtes. 

• Vermittelt werden die Mitarbeiter*innen durch 

die Stabsstelle Qualität und Qualifizierung.

• Es wird darauf geachtet das HPM und 

anfragende Stelle einem  anderen Stadtbezirk 

und einem anderen Arbeitsfeld zugehören. 

HPM - AG
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• Falldarstellung immer anonymisiert

• Wer muss zur Gefährdungseinschätzung 

hinzugezogen werden?

• Wer hat welche Wahrnehmung von der 

Familie, dem Kind, dem Jugendlichen?

• Hypothesenbildung

• Kind / Jugendlicher im Mittelpunkt 

Verfahren (1)
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• Was braucht die/derjenige, die/der die 

sexualisierte Gewalt  erlebt hat?

• Wen und was braucht es um den 

individuellen  Kinderschutz herzustellen? 

Aktuelle Einschätzung zum Kinderschutz

• Vereinbarungen  

• Dokumentation und Controlling der 

vereinbarten Schritte

Verfahren (2)
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Innerfamiliäre sexualisierte Gewalt 

• Standardisiertes Verfahren gemäß

§8a SGB Vlll

Themen der Beratung
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Sexuelle Aktivitäten unter Kindern

• Fachliche Bewertung des Gesehenen, des 

Gehörten (Neugier Verhalten oder 

sexualisierte Gewalt?) 

• Hilfe- und Schutzkonzept für alle 

betroffenen Kinder im Blick ?

Themen der Beratung 
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Präventions-

konzept 

Der Abteilung 

Kita/Schulkind
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Sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende

• Standardisiertes Verfahren 

(arbeitsrechtliche Konsequenzen, 

strafrechtliche Verfolgung)

Themen der Beratung 
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Schutz-

konzept 

des 

Jugendamts
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In den letzten Jahren eine bis zu 100%ige 

Steigerung der Fallanfragen

• Öffnung der gesellschaftlichen Diskussion

• Höhere Sensibilisierung und Qualifizierung 

von Fachkräften der Jugendhilfe

• Anstieg von sexualisierten Übergriffen 

unter Kindern, ca. 1/3  der Anfragen.  

Entwicklung der HPM 

Beratung
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Vielen Dank für Ihr 

Interesse und Ihre 

Aufmerksamkeit ☺
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